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Zweite Satzung zur 
studiengangsübergreifenden Änderung 

der  
Prüfungs- und 

Studienordnungen  
der Europa-Universität 

Flensburg 
 
 

 
 
 
Vom 6. März 2018 
 
 
Bekanntmachung im NBL. HS MBWK. Schl.-H. 2018 S. 18 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der EUF, 28. Februar 2018 
 
 
Aufgrund § 52 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 52 Abs. 10 des Gesetzes über die Hochschulen und 
das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz-HSG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 13. Oktober 2017 (GVOBl. Schl-H. S. 470), wird nach 
Beschlussfassung durch den Senat der Europa-Universität Flensburg vom 31. Januar 2018 
die folgende Satzung erlassen. Die Genehmigung des Präsidiums der Europa-Universität 
Flensburg ist am 6. März 2018 erfolgt.  
 
 

Artikel 1 

Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den 

Master-Studiengang „International Management Studies“ mit Abschluss „Master of 

Arts (MA)“ 

vom 6. September 2012  

 

Die Prüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den Master-

Studiengang „International Management Studies“ mit Abschluss „Master of Arts (MA)“ vom 6. 

September 2012 (NBl. MBW. Schl.-H. 2012, S. 59), zuletzt geändert durch Satzung vom 16. 

Januar 2018 (NBl. HS MBWK. Schl.-H. 2018, S. 5), wird wie folgt geändert: 

 
1. In § 8 wird der folgende Absatz 5. angefügt: 
 

„(5) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 
der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 
nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 
unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 
„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 



2 
 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 
oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 
Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung 
der vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 
wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 
Exmatrikulation führen können. 

 
Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-
Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 
mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 
erkläre ich mich einverstanden.““  

 
 
2. § 20 Absatz 8 erhält die folgende neue Fassung: 
 

„(8) Bei der Anfertigung der Masterthesis hat die oder der Studierende die Regeln 
guter wissenschaftlicher Praxis an der Europa-Universität Flensburg zu beachten. 
Am Ende der Masterthesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 
der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der 
Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 
unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

 
„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 
der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 
oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 
Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung 
der vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 
wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 
Exmatrikulation führen können. 

 
Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-
Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 
mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 
erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 2 

Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität 

Flensburg für den Studiengang International Management Studies mit dem Abschluss 

Master of Arts vom 29. Juni 2017 

 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für 

den Studiengang International Management Studies mit dem Abschluss Master of Arts vom 

29. Juni 2017 (NBl. MSGJFS. Schl.-H. 2017, S. 58) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  

 

2. § 25 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(6) Am Ende der Masterthesis (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
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Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 3 

Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Universität 

Flensburg für den Studiengang Erziehungswissenschaft: Bildung in Europa – 

Education in Europe mit dem Abschluss Master of Arts vom 3. April 2014 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für 

den Studiengang Erziehungswissenschaft: Bildung in Europa – Education in Europe mit dem 

Abschluss Master of Arts vom 3. April 2014 (NBl. MBW. Schl.-H. 2014, S. 57), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 29. Juni 2017 (NBl. HS MSGJFS Schl. – H. 2017, S. 56), wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  

2. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 

„(6) Am Ende der Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat 

die oder der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und 

eigenhändig zu unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit 

selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass 
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ich bei Anfertigung der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder 

sonstigen Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-

Agenturen bzw. vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen 

Dritten, gleich ob entgeltlich oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. 

Wörtlich oder dem Sinn nach aus gedruckten, elektronischen oder anderen 

Quellen entnommene oder entlehnte Textstellen sind von mir eindeutig als 

solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur 

Bewertung der vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, 

sondern in schwerer wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-

Universität Flensburg bis zur Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als 

auch mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-

Plagiatssoftware erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

 b) In Absatz 7 werden die folgenden Sätze 4 und 5 angefügt: 

 

„Nach Ablauf des Begutachtungszeitraumes wird die Thesis zur Archivierung 

digital im Servicezentrum für Prüfungsangelegenheiten gespeichert. Näheres 

ist in der Verfahrensdokumentation zur digitalen Archivierung von 

Abschlussarbeiten geregelt.“ 

 

3. In § 30 Absatz 3 Satz 1 werden das Wort „Erziehungswissenschaften“ durch das Wort 

„Erziehungswissenschaft“ ersetzt und jeweils an die Worte „Bildung in Europa“ die Worte „- 

Education in Europe“ angefügt.  
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Artikel 4 

Änderung der Prüfungs- und Studienordnung der Universität Flensburg für den 

Masterstudiengang „European Studies“ vom 3. September 2012 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung der Universität Flensburg für den Masterstudiengang 

„European Studies“ vom 3. September 2012 (NBl. MBW. Schl.-H. 2012, S. 59), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 3. Februar 2017 (NBl. MSGWG. Schl.-H. 2017, S. 7), wird wie 

folgt geändert: 

 

1.  In der gesamten Satzung einschließlich der Satzungsüberschrift werden die Worte 

„Universität Flensburg“ durch die Worte „Europa-Universität Flensburg“ ersetzt. 

 

2.  In § 7 wird der folgende Absatz 7 angefügt: 

 

„(7) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

 

3. § 19 Absatz 8 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(8) Am Ende der Masterarbeit (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 
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„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 5 

Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den 

Weiterbildungs-Master-Studiengang „Kita-Master – Leitung frühkindlicher 

Bildungseinrichtungen“ vom 5. Februar 2015 

 

Die Prüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den Weiterbildungs-

Master-Studiengang „Kita-Master – Leitung frühkindlicher Bildungseinrichtungen“ vom 5. 

Februar 2015 (NBl. MSGWG. Schl.-H. 2015, S. 140), zuletzt geändert durch Satzung vom 

16. Januar 2018 (NBl. HS MBWK. Schl. – H. 2018, S. 5), wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 12 wird der folgende Absatz 9 angefügt: 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

2. § 21 Absatz 8 erhält die folgende neue Fassung: 

„(8) Am Ende der Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der 

jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der Studierende 

gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu unterzeichnende 

Versicherung abzugeben: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
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gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 6 

Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) der Universität Flensburg für den 

Masterstudiengang „Kultur- Sprache-Medien“ vom 12. Mai 2010 

 

Die Prüfungsordnung (Satzung) der Universität Flensburg für den Masterstudiengang 

„Kultur- Sprache-Medien“ vom 12. Mai 2010 (NBl. MWV. Schl.-H. 2010, S. 41) zuletzt 

geändert durch Satzung vom 3. Februar 2017 (NBl. HS MSGWG. Schl. – H. 2017, S. 7), wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In § 7 wird der folgende Absatz 8 angefügt: 

„(8) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

2. § 17 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

„(9) Am Ende der Masterarbeit (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  
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Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 
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Artikel 7 

Änderung der Prüfungs‐ und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Universität 

Flensburg für den Masterstudiengang „Kultur ‐ Sprache ‐ Medien“ vom 30. April 2014 

 

Die Prüfungs‐ und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Universität Flensburg für den 

Masterstudiengang „Kultur ‐ Sprache ‐ Medien“ vom 30. April 2014 (NBl. HS MBW. Schl.-H. 

2014, S. 57), zuletzt geändert durch Satzung vom 15. Januar 2018 (NBl. HS MBWK Schl. – 

H. 2018, S. 5), wird wie folgt geändert: 

 

1. In der gesamten Satzung einschließlich der Satzungsüberschrift werden die Worte 

„Universität Flensburg“ durch die Worte „Europa-Universität Flensburg“ ersetzt. 

 

2. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

3. § 25 Absatz 8 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(8) Am Ende der Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der 

jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der Studierende 

gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu unterzeichnende 

Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 
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der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 8 

Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) der Universität Flensburg für den 

Masterstudiengang „Prävention und Gesundheitsförderung“ 

(„Prevention and Health Promotion“) vom 28. März 2012 

 

Die Prüfungsordnung (Satzung) der Universität Flensburg für den Masterstudiengang 

„Prävention und Gesundheitsförderung“ („Prevention and Health Promotion“) vom 28. März 

2012 (NBl. MWAVT Schl.-H., S. 47), zuletzt geändert durch Satzung vom 3. Februar 2017 

(NBl. HS MSGWG. Schl. – H. 2017, S. 7), wird wie folgt geändert: 

 

1. In der gesamten Satzung einschließlich der Satzungsüberschrift werden die Worte 

„Universität Flensburg“ durch die Worte „Europa-Universität Flensburg“ ersetzt. 

 

2. In § 6 wird der folgende Absatz 6 angefügt: 

„(6) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

3. § 14 Absatz 7 erhält die folgende neue Fassung: 

„(7) Am Ende der Master Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 
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„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 9 

Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität 

Flensburg für den Masterstudiengang „Prävention und Gesundheitsförderung“ 

(„Prevention and Health Promotion“) vom 30. April 2014 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für 

den Masterstudiengang „Prävention und Gesundheitsförderung“ („Prevention and Health 

Promotion“) vom 30. April 2014 (NBl. HS MBW. Schl.-H. 2014, S. 57), zuletzt geändert durch 

Satzung vom 29. Juni 2017 (NBl. HS MSGJFS Schl. – H. 2017, S. 57), wird wie folgt 

geändert:  

 

1. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

2. § 25 Absatz 7 erhält die folgende neue Fassung: 

„(7) Am Ende der Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der 

jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der Studierende 

gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu unterzeichnende 

Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
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vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

  



19 
 

Artikel 10 

Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (PStO)(Satzung) der  

Europa-Universität Flensburg für den Studiengang European Cultures and Society mit 

dem Abschluss Bachelor of Arts vom 1. Februar 2016 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung (PStO)(Satzung) der Europa-Universität Flensburg für 

den Studiengang European Cultures and Society mit dem Abschluss Bachelor of Arts vom 1. 

Februar 2016 (NBl. HS MSGWG. Schl.-H., S. 84), zuletzt geändert durch Satzung vom 3. 

Februar 2017 (NBl. HS MSGWG. Schl.-H. 2017, S. 7), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

2. § 25 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 

„(7) Am Ende der Bachelor Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
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Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 11 

Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den 

Bachelorstudiengang „International Management“ mit Abschluss „Bachelor of Arts 

(BA)“ vom 6. September 2012 

 

Die Prüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den 

Bachelorstudiengang „International Management“ mit Abschluss „Bachelor of Arts (BA)“ vom 

6. September 2012 (NBl. MBW. Schl.-H. 2012, S. 59), zuletzt geändert durch Satzung vom 

29. Juni 2017 (NBl. HS MSGJFS Schl.-H. 2017, S. 58), wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 8 wird der nachfolgende Absatz 3 angefügt: 

„(3) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

2. § 18 Absatz 8 erhält die folgende neue Fassung: 

„(8) Bei der Anfertigung der Bachelorthesis hat die oder der Studierende die Regeln 

guter wissenschaftlicher Praxis an der Europa-Universität Flensburg zu beachten. Am 

Ende der Masterthesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der 

jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der Studierende 

gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu unterzeichnende 

Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
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verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 12 
Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität 

Flensburg für den Studiengang International Management mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts vom 29. Juni 2017 

 
 
Die Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für 
den Studiengang International Management mit dem Abschluss Bachelor of Arts vom 29. 
Juni 2017 (NBl. HS MSGJFS Schl. – H. 2017, S. 58) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 
 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

2. § 25 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 

„(6) Am Ende der Bachelor Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
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gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 13 

Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) für den Master - Studiengang Energie - 

und Umweltmanagement / Energy and Environmental Management 

an der Europa-Universität Flensburg vom 25. Januar 2012 

 

Die Prüfungsordnung (Satzung) für den Master - Studiengang Energie - und 

Umweltmanagement / Energy and Environmental Management an der Europa-Universität 

Flensburg vom 25. Januar 2012 (NBl. MWV. Schl.-H. 2012, S. 12), zuletzt geändert durch 

Satzung vom 29. Juni 2017 (NBl. HS MSGJFS Schl.-H. 2017, S. 57), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 23 Absatz 5 erhält die folgende neue Fassung: 

„(5) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.“ 

 

Kommt es zu substantiellen Verstößen gegen die hierin enthaltenen Grundregeln 

wissenschaftlichen Arbeitens, so kann in einem minder schweren Fall die Prüfung als 

„nicht bestanden“ bewertet werden. In besonders schweren Fällen (z.B. Plagiate 

großen Umfangs) kann durch den Prüfungsausschuss der Verweis von der 

Hochschule ausgesprochen werden. Vor einer entsprechend schwerwiegenden 

Entscheidung ist der Kandidat oder die Kandidatin zu hören.“ 

 

2. § 26 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

„(9) Am Ende der Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der 

jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der Studierende 



26 
 

gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu unterzeichnende 

Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 14 

Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (Satzung) der Europa-Universität 

Flensburg für den Studiengang Lehramt Sonderpädagogik mit dem Abschluss Master 

of Education vom 30. April 2014 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den 

Studiengang Lehramt Sonderpädagogik mit dem Abschluss Master of Education vom 30. 

April 2014 (NBl. HS MBW. Schl.-H. 2014, S. 57), zuletzt geändert durch Satzung vom 29. 

Juni 2017 (NBl. HS MSGJFS Schl. – H. 2017, S. 57), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 21 Absatz 4 erhält die folgende neue Fassung: 

„(4) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

2. § 25 Absatz 7 erhält die folgende neue Fassung: 

„(7) Am Ende der Master Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
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Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 15 

Änderung der Prüfungs-und Studienordnung (Satzung) der Universität Flensburg 

für den Master – Studiengang Master of Vocational Education / Lehramt an beruflichen 

Schulen (gewerblich technische Wissenschaften) vom 12. Februar 2010 

 

Die Prüfungs-und Studienordnung (Satzung) der Universität Flensburg für den Master – 

Studiengang Master of Vocational Education / Lehramt an beruflichen Schulen (gewerblich 

technische Wissenschaften) vom 12. Februar 2010 (NBl. MWV. Schl.-H. 2010, S. 9), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 3. Februar 2017 (NBl. HS MSGWG. Schl. – H. 2017, S. 7), wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In der gesamten Satzung einschließlich der Satzungsüberschrift werden die Worte 

„Universität Flensburg“ ersetzt durch die Worte „Europa-Universität Flensburg“. 

 

2. In § 19 wird der folgende Absatz 3 angefügt: 

„(3) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 

der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 

nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 

unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

3. § 23 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 

„(6) Am Ende der Masterarbeit (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 
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„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 16 

Änderung der Prüfungs-und Studienordnung (Satzung) der Europa- Universität 

Flensburg für den Master – Studiengang Master of Vocational Education / 

Lehramt an beruflichen Schulen (gewerblich technische Wissenschaften)  

vom 31. März 2015 

 

Die Prüfungs- und Studienordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den 

Master – Studiengang Master of Vocational Education / Lehramt an beruflichen Schulen 

(gewerblich technische Wissenschaften) vom 31. März 2015 (NBl. MSGWG. Schl.-H. 2015, 

S. 110), zuletzt geändert durch Satzung vom 29. Juni 2017 (Nbl. HS MSGJFS Schl. – H. 

2017, S. 57), wird wie folgt geändert: 

 
1. In § 23 wird der folgende Absatz 4 angefügt: 
 

„(4) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 
der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 
nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 
unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 
„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 
der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 
oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 
Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung 
der vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 
wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 
Exmatrikulation führen können. 

 
Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-
Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 
mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 
erkläre ich mich einverstanden.““ 

 
2. § 27 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 
 

„(6) Am Ende der Masterarbeit (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
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vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  
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Artikel 17 
Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität 
Flensburg für den Studiengang Transformationsstudien mit dem Abschluss Master of 

Arts vom 3. April 2017 
 

 
Die Prüfungs- und Studienordnung (PStO) (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für 
den Studiengang Transformationsstudien mit dem Abschluss Master of Arts vom 3. April 
2017 (NBl. HS MSGJFS. Schl. – H. 2017, S. 58) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 
 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 
der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 
nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 
unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 
„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 
der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 
oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 
Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung 
der vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 
wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 
Exmatrikulation führen können. 

 
Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-
Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 
mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 
erkläre ich mich einverstanden.““ 

 
2. § 25 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 
 

„(6) Am Ende der Master Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen 

Gruppenarbeit der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder 

der Studierende gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu 

unterzeichnende Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  
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Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““  



35 
 

Artikel 18 

Änderung der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung GPO (Satzung) 

der Universität Flensburg für die Studiengänge Bildungswissenschaften mit dem 

Abschluss Bachelor of Arts sowie Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss 

Master of Education und Lehramt an Gemeinschaftsschulen mit dem Abschluss 

Master of Education vom 12. August 2013 

 

Die Gemeinsame Prüfungs- und Studienordnung GPO (Satzung) der Universität Flensburg 

für die Studiengänge Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts sowie 

Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss Master of Education und Lehramt an 

Gemeinschaftsschulen mit dem Abschluss Master of Education vom 12. August 2013 (NBl. 

MBW. Schl.-H. 2013, S. 65), zuletzt geändert durch Satzung vom 27. Februar 2018 (NBl. HS 

MBWK. Schl. – H. 2018, S. XXX), wird wie folgt geändert: 

1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „die sie ersetzen sollen.“ durch die Worte „die 

im Studium an der Europa-Universität Flensburg zu erwerben sind.“ ersetzt.  

b) In Absatz 1 wird der folgende Satz 2 angefügt: 

„Eine ablehnende Entscheidung ist zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.“ 

 

c) Es wird der folgende Absatz 5 angefügt: 

„(5) Außerhalb von Hochschulen erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten 

sind auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn ihre Gleichwertigkeit mit 

den Kompetenzen, die im Studium zu erwerben sind, nachgewiesen ist. Bis 

zu 50 % der für den Studiengang erforderlichen Leistungspunkte können 

angerechnet werden. Dabei sind die in der Prüfungsordnung der Europa-

Universität Flensburg vorgesehenen Leistungspunkte zu vergeben. In 

Einzelfällen ist eine Einstufungsprüfung zulässig.“ 

 

2. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 
der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 
nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 
unterzeichnende Versicherung enthalten: 
 
„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 
der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 
oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 
Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  
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Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung 
der vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 
wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 
Exmatrikulation führen können. 
 
Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-
Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 
mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 
erkläre ich mich einverstanden.““ 

 
3. § 25 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 
 

„(6) Am Ende der Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der 

jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der Studierende 

gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu unterzeichnende 

Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

4. Die Fachspezifische Anlage 6.3 [Deutsch, M.Ed. Gemeinschaftsschulen] wird wie folgt 

geändert: 

a) § 6 erhält die folgende neue Fassung: 

„§ 6 Prüfungsformen im Teilstudiengang Deutsch  

 

Neben den in der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung (GPO) in § 

20 sowie § 24 erläuterten Prüfungsformen werden im Teilstudiengang 

folgende Prüfungsarten angewendet: 

 

1.) Konzept: Das multimedial zu präsentierende Unterrichtskonzept wird im 

Plenum besprochen und bewertet. Es umfasst eine Bibliografie, die das 
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Lektürepensum außerhalb der Kontaktzeiten angibt.  

 

2.) Problemskizze: Aufgrund von begrifflichen, theoretischen, methodischen, 

explorativen oder unterrichtsanalytischen Verfahren, die methodische 

Vermittlungszugänge zu Interkulturalität oder interkultureller Kommunikation 

im Unterricht ggf. auch unter Einbezug interkultureller Hintergründe 

problematisieren, wird ein Unterrichtskonzept oder ein analytisch-reflexiver 

Zugang skizziert.“ 

 

b) In § 7 erhält in der Tabelle die Zeile 5 („M 4: Interkulturalität: Kommunikation und 

Reflexion“) die folgende neue Fassung: 

 

M 4: Interkulturalität: 

Kommunikation und 

Reflexion 

1 S: 2 SWS Problemskizze (8-10 

Seiten) 

5 
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Artikel 19 

Änderung der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung GPO (Satzung) 

der Europa-Universität Flensburg für die Studiengänge Bildungswissenschaften mit 

dem Abschluss Bachelor of Arts sowie Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss 

Master of Education und Lehramt an Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt 

Sekundarstufe I mit dem Abschluss Master of Education und Lehramt an 

Sekundarschulen mit dem Abschluss Master of Education  

vom 6. März 2015 

 

Die Gemeinsame Prüfungs- und Studienordnung GPO (Satzung) der Europa-Universität 

Flensburg für die Studiengänge Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts 

sowie Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss Master of Education und Lehramt an 

Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I mit dem Abschluss Master of 

Education und Lehramt an Sekundarschulen mit dem Abschluss Master of Education vom 6. 

März 2015 (NBl. MSGWG. Schl.-H. 2015, S. 140), zuletzt geändert durch Satzung vom 27. 

Februar 2018 (NBl. HS MBWK. Schl.-H. 2018, S. XXX), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 21 Absatz 9 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(9) Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit 
der jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die 
nachfolgende schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu 
unterzeichnende Versicherung enthalten: 

 
„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 
der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 
vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 
oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 
gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 
Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

 
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung 
der vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 
wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 
Exmatrikulation führen können. 

 
Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-
Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 
mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 
erkläre ich mich einverstanden.““ 

 
 
2. § 25 Absatz 6 erhält die folgende neue Fassung: 
 

„(6) Am Ende der Thesis (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der 

jeweils entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) hat die oder der Studierende 
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gesondert und schriftlich die nachfolgende und eigenhändig zu unterzeichnende 

Versicherung abzugeben: 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung 

der vorliegenden Arbeit keine Dienstleistungen oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw. 

vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich 

oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus 

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte 

Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.  

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der 

vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer 

wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur 

Exmatrikulation führen können. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-

Plagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch 

mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware 

erkläre ich mich einverstanden.““ 

 
3. In § 8 der Fachspezifischen Anlage 2.1 [Pädagogik und Bildung, B.A. 

Bildungswissenschaften] werden in der Tabelle in Zeile 8 („M 7: Heterogenität – Umgang mit 

Differenz“) unter Spalte 3 („Modulanforderungen, Prüfungsleistung“) die Worte „Referat (10 – 

15 S.)“ durch die Worte „wissenschaftliche Präsentation (Form nach Absprache)“ ersetzt.  

 

4. Die Fachspezifische Anlage 6.3 [Deutsch, M.Ed. Sekundarschulen (Sek I)] wird wie folgt 

geändert: 

a) § 6 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„§ 6 Prüfungsformen im Teilstudiengang Deutsch  

 

Neben den in der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung (GPO) in § 

21 sowie § 25 erläuterten Prüfungsformen werden im Teilstudiengang 

folgende Prüfungsarten angewendet: 

 

1.) Konzept: Das multimedial zu präsentierende Unterrichtskonzept wird im 

Plenum besprochen und bewertet. Es umfasst eine Bibliografie, die das 

Lektürepensum außerhalb der Kontaktzeiten angibt.  

2.) Problemskizze: Aufgrund von begrifflichen, theoretischen, methodischen, 

explorativen oder unterrichtsanalytischen Verfahren, die methodische 

Vermittlungszugänge zu Interkulturalität oder interkultureller Kommunikation 

im Unterricht ggf. auch unter Einbezug interkultureller Hintergründe 
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problematisieren, wird ein Unterrichtskonzept oder ein analytisch-reflexiver 

Zugang skizziert. 

3.) Projekt: Der Projektbericht erfolgt als schriftliche Prüfungsleistung und 

kann ein Portfolio enthalten.“ 

 

b) In § 7 erhält in der Tabelle die Zeile 4 („M 3: Interkulturalität: Kommunikation und 

Reflexion“) die folgende neue Fassung: 

 

M 3: Interkulturalität: 
Kommunikation und 
Reflexion 

1 S: 2 SWS Problemskizze (8-10 
Seiten) 

5 

 

5. Die Fachspezifische Anlage 6.4 [Deutsch, M.Ed. Sekundarschulen] wird wie folgt  

geändert: 

 

a) § 6 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„§ 6 Prüfungsformen im Teilstudiengang Deutsch  

Neben den in der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung (GPO) in § 

21 sowie § 25 erläuterten Prüfungsformen werden im Teilstudiengang 

folgende Prüfungsarten angewendet: 

1.) Konzept: Das multimedial zu präsentierende Unterrichtskonzept wird im 

Plenum besprochen und bewertet. Es umfasst eine Bibliografie, die das 

Lektürepensum außerhalb der Kontaktzeiten angibt. 2.) Problemskizze: 

Aufgrund von begrifflichen, theoretischen, methodischen, explorativen oder 

unterrichtsanalytischen Verfahren, die methodische Vermittlungszugänge zu 

Interkulturalität oder interkultureller Kommunikation im Unterricht ggf. auch 

unter Einbezug interkultureller Hintergründe problematisieren, wird ein 

Unterrichtskonzept oder ein analytisch-reflexiver Zugang skizziert. 

3.) Projekt: Der Projektbericht erfolgt als schriftliche Prüfungsleistung und 

kann ein Portfolio enthalten.“ 

b) In § 7 erhält in der Tabelle die Zeile 4 („M 3: Interkulturalität: Kommunikation und 

Reflexion“) die folgende neue Fassung: 

 

M 3: Interkulturalität: 
Kommunikation und 
Reflexion 

1 S: 2 SWS Problemskizze (8-10 
Seiten) 

5 

 

 

6. § 8 der Fachspezifischen Anlage 10.1 [Geschichte B.A. Bildungswissenschaften] wird wie 

folgt geändert: 
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a)  In der Tabelle werden in Zeile 4 („M 3: Kultur – Gesellschaft – Herrschaft I:  

Vormoderne und Moderne“) unter Spalte 3 („Modulanforderungen 

Prüfungsleistung“) nach den Worten „Hausarbeit (15-20 Seiten)“ die Worte 

„oder mündliche Prüfung (20 Minuten)“ angefügt. 

 

 b)  In der Tabelle werden in Zeile 12 („ M 10: Das Jahrhundert der Extreme  

(Voraussetzung für M.Ed. Sekundarschulen, Fachwiss.)“ unter Spalte 3 

(„Modulanforderungen Prüfungsleistung“) nach den Worten „Portfolio (15-20 

Seiten)“ die Worte „oder mündliche Prüfung (20 Minuten)“ angefügt. 

 

7. In § 7 der Fachspezifischen Anlage 10.2 [Geschichte, M.Ed. Sekundarschulen (Sek I)] 

werden in der Tabelle in Zeile 3 („M 2: Kultur – Gesellschaft – Herrschaft I: Mittelalter und  

Frühe Neuzeit in europäischer und globaler Perspektive“) unter Spalte 3 

(„Modulanforderungen Prüfungsleistung“) nach den Worten „Hausarbeit (ca. 18 Seiten)“ die 

Worte „oder mündliche Prüfung (30 Minuten)“ angefügt. 

 

 

8. In § 7 der Fachspezifischen Anlage 10.3 [Geschichte, M.Ed. Sekundarschulen] werden in 

der Tabelle in Zeile 3 („M 2: Kultur – Gesellschaft – Herrschaft I: Mittelalter und Frühe  

Neuzeit in europäischer und globaler Perspektive) unter Spalte 3 („Modulanforderungen 

Prüfungsleistung“) nach den Worten „Hausarbeit (ca. 18 Seiten)“ die Worte „oder mündliche 

Prüfung (30 Minuten)“ angefügt. 

 

9. In § 1 der Fachspezifischen Anlage 18.3 [Sachunterricht, M.Ed. Grundschulen] werden am 

Ende des Satzes die Worte „für Studierende, die im Bachelor-Studium ein Bezugsfach des 

Sachunterrichts studiert haben und den Master-Teilstudiengang Sachunterricht im 

Herbstsemester 2018/19 oder früher beginnen“ angefügt. 

 

10. Im Anschluss an die Fachspezifische Anlage 18.3 wird die nachfolgende Fachspezifische 

Anlage 18.4 eingefügt: 
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„Fachspezifische Anlage 18.4  
zur Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung GPO (Satzung) der Europa-Universität 
Flensburg für die Studiengänge Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts 
sowie Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss Master of Education und Lehramt an 
Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I mit dem Abschluss Master of 
Education und Lehramt an Sekundarschulen mit dem Abschluss Master of Education vom 6. 
März 2015 
 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Die Fachspezifische Anlage gilt für den Studiengang Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss 

Master of Education für den Teilstudiengang Sachunterricht für Studierende, die einen Bachelor-

Teilstudiengang Sachunterricht absolviert haben und einen darauf aufbauenden Master-

Teilstudiengang im M.Ed. für das Lehramt an Grundschulen ab dem Herbstsemester 2018/19 

beginnen. 

 

 

§ 2 Kombination der Studienrichtungen 

 

Gemäß der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung GPO (Satzung) der Europa-Universität 

Flensburg für die Studiengänge Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts sowie 

Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss Master of Education und Lehramt an Sekundarschulen 

mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I mit dem Abschluss Master of Education und Lehramt an 

Sekundarschulen mit dem Abschluss Master of Education muss der oben bezeichnete 

Teilstudiengang Sachunterricht mit dem Teilstudiengang Pädagogik und Bildung, mit zwei 

Lernbereichen sowie mit dem zweiten im Bachelor-Studium studierten Teilstudiengang kombiniert 

werden. 

 

 

§ 3 Studienziel 

 

Ziel des Teilstudiengangs Sachunterricht ist der Erwerb vertiefter Kenntnisse der Didaktik des 

Sachunterrichts. 

Die wissenschaftliche Disziplin „Didaktik des Sachunterrichts“ und das Schulfach Sachunterricht an 

Grundschulen stehen im Zentrum des Teilstudiengangs. Die Absolventinnen und Absolventen des 

Teilstudiengangs Sachunterricht haben am Ende ihres Studiums fachliche und fachdidaktische 

Kenntnisse erworben, die sie befähigen, im anschließenden Vorbereitungsdienst an einer 

Grundschule den Unterricht im Fach Sachunterricht nach wissenschaftlich fundierten Konzepten und 

Prinzipien zu gestalten, durchzuführen und zu bewerten. 

Am Ende des Studiums verfügen die Studentinnen und Studenten über fachwissenschaftliche und 

fachdidaktische Grundlagen für den Sachunterricht und haben vertiefte Kenntnisse in einem der zwei 

wählbaren inhaltlichen Schwerpunkte des Sachunterrichts erworben (naturwissenschaftliche oder 

gesellschaftswissenschaftliche Ausrichtung). Im zweiten Schwerpunkt des Sachunterrichts verfügen 

sie über grundlegende didaktische Kompetenzen aus der Perspektive der Sachunterrichtsdidaktik. Sie 

haben fundierte Grundlagen in der wissenschaftlichen Disziplin der Didaktik des Sachunterrichts 

erworben. Neben dem Erwerb von Unterrichtserfahrungen im Fach Sachunterricht (Praxissemester) 
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haben sie sich darüber hinaus mit ausgewählten fachdidaktischen Fragestellung auseinandergesetzt 

und in Gruppen Praxisprojekte zum Sachunterricht geplant, durchgeführt und ausgewertet. Sie 

haben die Grundprinzipien der wissenschaftlichen Disziplin der Didaktik des Sachunterrichts und 

Gestaltungsansätze des Unterrichtsfaches Sachunterricht kennengelernt, die sie dazu befähigen, 

selbstständig und kontinuierlich ihre Kompetenzen und Fähigkeiten als Sachunterrichtslehrkraft 

weiterzuentwickeln. 

 

§ 4 Studienverlauf 

 

Im Teilstudiengang Sachunterricht sind in der Regel vom 1. bis 3. Semester 15 Leistungspunkte zu 

erwerben; im 4. Semester wird die Master Thesis erarbeitet. 

 

Empfohlener Studienverlauf: 

 

1 
Pädagogik 

und 
Bildung 

 

Wahlpflicht: 

 
Lernbe-
reich 1 

Fach B 

M 1a: 
Sachunterrich
tsdidaktik mit 
naturwissensc

haftlich-
technischem 
Schwerpunkt 

M 1b: 
Sachunterrich
tsdidaktik mit 
gesellschaftsw
issenschaftlic

hem 
Schwerpunkt 

2 
Pädagogik 

und 
Bildung 

 
M 2: Forschung zu 

ausgewählten Themen der 
Sachunterrichtsdidaktik 

 
Lernbe-
reich 2 

Fach B 

3 
Pädagogik 

und 
Bildung 

 
M 3: Theorie-Praxis-Modul IV: 

Begleitseminar 
 

Praxis-
semester 

Fach B 

4 
Pädagogik 

und 
Bildung 

 
Master Thesis 

(Fach A, Fach B oder Erzwiss.) 

 

 

Die Master Thesis im Umfang von 20 Leistungspunkten kann in jedem der studierten 

Teilstudiengänge erstellt werden. 

 

 

§ 5 Veranstaltungsformen im Teilstudiengang Sachunterricht 

 

Neben den in der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung (GPO) in § 18 vorgesehenen 

Lehrveranstaltungsformen wird im Teilstudiengang keine weitere Lehrveranstaltungsart angeboten. 

 

 

§ 6 Prüfungsformen im Teilstudiengang Sachunterricht 

 

Neben den in der Gemeinsamen Prüfungs- und Studienordnung (GPO) in § 21 sowie § 25 erläuterten 

Prüfungsformen werden im Teilstudiengang keine weiteren Prüfungsarten angewendet. 
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§ 7 Module des Teilstudiengangs 

 

Modul Veranstaltungsformen 
(Anzahl, Art und SWS) 

Modulanforderungen 

Prüfungsleistung 

LP 

M 1a: Sachunterrichtsdidaktik 
mit naturwissenschaftlich-
technischem Schwerpunkt 

(Wahlpflicht: dieses Modul 
belegen Studierende, die im 
Bachelor-Studium 
Sachunterricht mit 
gesellschaftswissenschaftlichem 
Profil studiert haben) 

1 S: 4 SWS Präsentation mit 
schriftlicher 
Ausarbeitung einer 
ausgewählten 
Fragestellung: 25.000 
Zeichen 

5 

M 1b: Sachunterrichtsdidaktik 
mit 
gesellschaftswissenschaftlichem 
Schwerpunkt 

(Wahlpflicht: dieses Modul 
belegen Studierende, die im 
Bachelor-Studium 
Sachunterricht mit 
naturwissenschaftlich-
technischem Profil studiert 
haben) 

1 S: 4 SWS Präsentation mit 
schriftlicher 
Ausarbeitung einer 
ausgewählten 
Fragestellung: 25.000 
Zeichen 

5 

M 2: Forschung zu 
ausgewählten Themen der 
Sachunterrichtsdidaktik  

1 S: 4 SWS Hausarbeit: 25.000 
Zeichen  

5 

M 3: Theorie-Praxis-Modul IV: 
Begleitseminar 

1 S: 2 SWS Portfolio 

und 

Forschungsaufgabe 

(im Praxissemester ist 
ein begleitendes 
Portfolio zu erstellen 
und in einem der drei 
belegten 
Teilstudiengänge eine 
Forschungsaufgabe zu 
bearbeiten) 

5 

M 4: Master Thesis  
(Wahlpflicht) 

- Master Thesis 
(Bearbeitungszeit 6 
Monate; Umfang 50-60 
Seiten) 

20 

 

 

Die Qualifikationsziele der Module und weitere Einzelheiten sind dem Modulkatalog des 

Teilstudiengangs zu entnehmen.“  
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Artikel 20 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Flensburg, den 6. März 2018  

 

 

 

Europa-Universität Flensburg 

Prof. Dr. Werner Reinhart 

Präsident 

 


